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Bremerhaven, 12.10.2010
	


 

	Mitteilung Nr. MIT-AF 42/2010  

	[bookmark: Text6]zur Anfrage Nr. AF-42/2010 nach § 36 GOStVV der Fraktion/Gruppe Bündnis 90/Die Grünen vom 19.08.2010

Thema: Einrichtung von Ganztagsschulen


	Beratung in öffentlicher Sitzung:
	Ja/Nein 
(Unzutreffendes bitte streichen)
	Anzahl Anlagen: 0




[bookmark: VLGBeschlText__START__26094]I. Die Anfrage lautet:

Wir fragen den Magistrat:

1. Welche Schulen haben einen Antrag zur Einrichtung einer Ganztagsschule gestellt?

2. Nach welchen Kriterien werden die vorliegenden Anträge beurteilt?

3. Wie sind die Antragssteller in dem Entscheidungsprozess eingebunden? 

4. Wie wird die im Koalitionsvertrag von CDU und SPD vereinbarte Umwandlung aller
	Grundschulen in Ganztagsschulen umgesetzt?

5. Wie ist die Finanzierung dieser vereinbarten Maßnahmen abgesichert?


[bookmark: Text12]II. Der Magistrat hat in seiner Sitzung am      .10.2010 beschlossen, die Anfrage wie folgt zu beantworten:
Zu 1. 	Es liegt zurzeit nur der Antrag der Georg-Büchner-Schule II auf Umwandlung in eine gebundene Ganztagschule vor.

Zu 2.	Da keine weiteren Anträge vorliegen, werden Auswahlkriterien nicht benötigt. Die Entwicklung der Oberschule  Georg-Büchner-Schule II zur Ganztagsschule ist im Schulentwicklungsplan vorgesehen.  Der Ausschuss für Schule und Kultur hat die Schulverwaltung beauftragt, bis Ende des Jahres eine Entscheidungsvorlage zu fertigen, die das Konzept der Schule mit sämtlichen personellen und finanziellen Auswirkungen darstellt. 

Zu 3.	Die Georg-Büchner-Schule II erstellt das Konzept für den Ganztagsschulbetrieb. Da keine konkurrierenden Bewerbungen vorliegen, wird eine Beteiligung hinsichtlich eines Auswahlverfahrens nicht benötigt.

Zu 4.	Der Magistrat setzt die in den politischen Gremien beschlossenen Umwandlungen der Grundschulen in Ganztagsschulen im Rahmen der bereit gestellten Mittel um.

Zu 5. 	siehe Antwort zu Punkt 4.




Schulz
Oberbürgermeister
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